
 
Amt Moorrege 
 
 

vertrauliche Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 122/2012/AMT/VV
 
 
Fachteam: Innerer Service Datum: 23.01.2012 
Bearbeiter: Nina Falkenhagen AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

05.03.2012 nicht öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 13.03.2012 nicht öffentlich 
 
Bestellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten für das 
Amt Moorrege 
hier: Nachfolge für Frau Rosemarie Weber 
 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Mit Datum vom 24. November 2011 erfolgte die interne Ausschreibung der Nachfolge 
für Frau Rosemarie Weber. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist (02. Januar 2012) lag 
eine Bewerbung (Anlage) vor.  
 
Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, Frau Christine Neermann als Gleichstellungs-
beauftragte zu bestellen. Im Rahmen der Sitzungen des Personal- und Finanzaus-
schusses sowie des Amtsausschusses wird sich Frau Neermann den Gremien vor-
stellen.  
 
Der Personalrat hat sich in seiner Sitzung am 05. Januar 2012 dafür ausgesprochen, 
dass der Amtsausschuss die Bestellung vornehmen möge. 
 
Zur Abwicklung der jetzigen Tätigkeiten von Frau Neermann im Team Soziale Diens-
te sollte die Bestellung mit Wirkung vom 01. Juni 2012 erfolgen.   
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel stehen in ausreichender Höhe zur Verfügung.  
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Personal- und Finanzausschuss empfiehlt, der Amtsausschuss beschließt, Frau 
Christine Neermann mit Wirkung vom 01. Juni 2012 zur Gleichstellungsbeauftragten 
des Amtes Moorrege zu bestellen. 
 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 19,50 Stunden.  
 
Die Eingruppierung erfolgt nach vorliegen der persönlichen Voraussetzungen nach 
der Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Bis zur 
Erreichung der persönlichen Voraussetzungen (01. Januar 2016) wird eine persönli-
che Zulage gemäß § 14 Abs. 1 TVöD gewährt. 
     
 
 
 
 
_______________ 
(Rißler) 
 
Anlagen: 
 
Bewerbung         
 
 
 
 



 
Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 123/2012/AMT/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 09.02.2012 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-470 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

05.03.2012 nicht öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 13.03.2012 öffentlich 
 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß  
Anlage mit Stand vom 31.12.2011 im Verwaltungshaushalt auf 75.980,95 € sowie im 
Vermögenshaushalt auf 2.205,07 €. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Mehreinnahmen 
bzw. Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen.   
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanz- und Personalausschuss empfiehlt, / Der Amtsausschuss beschließt, die 
Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungshaushalt mit 75.980,95 € sowie im Ver-
mögenshaushalt mit 2.205,07 € zu genehmigen.  
  
 
 
 
___________________ 
Rißler 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand: 31.12.2011)  
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EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
Deckungskreis Personalkosten 2.152.400,00 2.178.643,16 26.243,16 0,00 26.243,16 tarifvertragliche und besoldungsrechtliche 

Erhöhungen sowie vorübergehende Abordnung 
einer Mitarbeiterin zur Arge; Kostendeckung in 
voller Höhe durch Personalkostenerstattung der 
Arge 

Deckungskreis Fahrzeughaltung / 
Dienstreisen

13.000,00 17.948,44 4.948,44 1.628,09 3.320,35 Erhöhung Kraftstoffpreise und Umlage 
Kommunaler Schadensausgleich sowie 
gestiegene Fahrtkostenabrechnungen 

02000.500000 Gebäudeunterhaltung 
Amtshaus

17.000,00 33.068,08 16.068,08 0,00 16.068,08 Dachsanierung Amtshaus gemäß Beschluss 
des Amtsausschusses vom 28.03.2011

11300.672000 Kostenerstattungen an 
Gemeinden für Notunter-
künfte 

25.000,00 32.923,31 7.923,31 0,00 7.923,31 Kostenerstattung für Unterhaltung und 
Bewirtschaftung der Notunterkünfte in den 
amtsangehörigen Gemeinden

42000.672000 Kostenerstattungen an 
Gemeinden für Unter-
bringung Asylbewerber

10.000,00 18.085,31 8.085,31 0,00 8.085,31 höhere Kostenanteile an Unterhaltungs- und 
Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen 
Notunterkünfte durch gestiegene Anzahl von 
zugewiesenen Asylbewerbern; Kostendeckung 
durch Mehreinnahmen aus Erstattungen nach 
AsylbLeistG

91000.802000 Zinserstattungen an 
Gemeinden

4.000,00 18.340,74 14.340,74 0,00 14.340,74 Zinsanteile der Gemeinden aus Kassenbestand 
(z.B. Tagegelder) der Amtskasse

Summe 2.221.400,00 2.299.009,04 77.609,04 1.628,09 75.980,95

75.980,95
Vermögenshaushalt

88000.950000 Baukosten/Abbruchkosten 0,00 2.205,07 2.205,07 0,00 2.205,07 restliche Entsorgung eines Erdtanks auf dem 
ehemaligem Altenheimgrundstück

2.205,07

Haushaltsüberschreitungen des Amtes Moorrege

Bezeichnung der 
HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 
genehmigen

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

Stand: 31.12.2011

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =
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Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 124/2012/AMT/BV
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 09.02.2012 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-470 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

05.03.2012 nicht öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 13.03.2012 öffentlich 
 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im II. Halbjahr 
2011 
 
Sachverhalt: 
Der Amtsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 1.000,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als er-
teilt. Der Amtsvorsteher ist verpflichtet, den Amtsausschuss mindestens halbjährlich 
über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berich-
ten. 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des II. Halbjahres 2011 belaufen sich 
auf 1.274,43 €. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve sowie Mehreinnahmen und Minderausgaben bei anderen Haus-
haltsstellen gewährleistet. 
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information des Amtsvorstehers nach § 4 der Haushaltssatzung für das II. Halb-
jahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.  
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___________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im II. Halbjahr 2011  
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

berichtet/ 
genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

Stand: 31.12.2011
Deckungskreis 
11

Sachausgaben in 
Ordnungsangelegenheiten

12.000,00 12.174,97 174,97 0,00 174,97 Sicherstellung Gefahrhund sowie Fundtierkosten

02000.510000 Grundstückspflege 1.200,00 1.287,09 87,09 0,00 87,09 Reparatur Rasentraktor

42000.791000 Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

20.000,00 32.864,62 12.864,62 12.002,25 862,37 Unterbringungskosten für zugewiesene 
Asylbewerber in auswärtigen Unterkünften; 
Herrichtung von Unterkünften

87000.930000 Erwerb von Beteiligungen 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 Genossenschaftsanteile für Raiffeisenbank 
Elbmarsch und Seestermühe

Gesamt 33.200,00 46.476,68 13.276,68 12.002,25 1.274,43

1.274,43Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Amtsvorsteher ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 
1000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsvorsteher ist verpflichtet, den Amtsausschuss mindestens halbjährlich über 
die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Amt Moorrege

Information des Amtsvorstehers
für das II. Halbjahr 2011 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Ö
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Amt Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 128/2012/AMT/BV
 
 
Fachteam: Kommunikations- und Strukturmanagement Datum: 09.02.2012 
Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus
Finanz- und Personalausschuss des Amtes 
Moorrege 

05.03.2012 nicht öffentlich 

Amtsausschuss Moorrege 13.03.2012 öffentlich 
 
Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Satzung des Amtes Moorrege über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
(Verwaltungsgebührensatzung) in der Fassung vom 30.06.2011 muss aufgrund des 
Erlasses des Informationszugangsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 
19.01.2012 entsprechend angepasst werden.  
Für die Bereitstellung von Umweltinformationen, wie u. a. Daten über den Zustand 
von Umweltbestandteilen (z. B. Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, Land) gemäß 
§ 2 des Informationszugangsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein wurden bisher 
Gebühren nach der Landesverordnung über Kosten nach dem Umweltinformations-
gesetz für das Land Schleswig-Holstein erhoben.  
 
Durch das Inkrafttreten des Informationszugangsgesetzes Schleswig-Holstein treten 
das Umweltinformationsgesetz und das Informationsfreiheitsgesetz, nach dem Ge-
bühren unter der Tarifstelle 13 festgesetzt waren, außer Kraft. Aufgrund dessen ist 
eine Änderung der Tarifstelle 13 vorzunehmen. Bei der Feststellung der neuen Ge-
bührenhöhe für Umweltinformationen erfolgte eine Orientierung an den Gebüh-
rensätzen der Landesverordnung über Kosten nach dem Umweltinformationsgesetz. 
 
Ein Entwurf ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanz- und Personalausschuss des Amtes Moorrege empfiehlt / Der Amtsaus-
schuss beschließt die Änderung der Satzung des Amtes Moorrege über die Erhe-
bung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) gemäß des beige-
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fügten Entwurfes.  
 
 
 
___________________ 
Rißler 
 
 
 
Anlagen: Entwurf der I. Nachtragssatzung der Verwaltungsgebühren  
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